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Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zum Entwurf einer Verordnung des Vorstands der E-

Control, mit der die Verordnung über die Regelungen zur Stromkennzeichnung 
und zur Ausweisung der Herkunft nach Primärenergieträgern 

(Stromkennzeichnungsverordnung, SKV) geändert wird 
 
 
 
Eine verständliche und nachvollziehbare Angabe der Primärenergieträger, die es den 

KonsumentInnen ermöglicht zu erfahren, aus welchen Energiequellen Strom 

produziert wird, erachten wir als sehr wichtig. Der vorliegende Verordnungsentwurf 

sollte dies sicherstellen. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz begrüßt daher den vorliegenden Entwurf. 

 

Wünschenswert wäre aus unserer Sicht, dass  die Regulierungsbehörde nach VO-

Erlass die Umsetzung der Vorgaben durch die Unternehmen dahingehend 

beobachtet, ob eine in der Praxis auch tatsächlich transparente Stromkennzeichnung  

gegenüber den KonsumentInnen und Konsumenten erfolgt. 


